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A. Satzung

Auf Grund des § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. De-
zember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 348) geandert worden ist, erlasst die Stadt Waldkirchen folgende

1. Anderungsatzung zur Erganzungssatzung , Mitterleinbach-Nordost*

§1
Geltungsbereich

Das Grundstuck mit der Flurnummer 1529/2 der Gemarkung Schiefweg wird in den im Zusammenhang
bebauten Ortsteil Mitteleinbach einbezogen. Die genaue Abgrenzung ergibt sich aus dem beigefligten
Lageplan im MaBstab 1 : 1 000 im Planteil B. Der Planteil B vom 25.03.206 ist Bestandteil dieser Sat-
zung.

§2
Zulassigkeit von Vorhaben

Innerhalb der in § 1 festgelegten Grenzen richtet sich die planungsrechtliche Zulassigkeit von Vorhaben
(§ 29 BauGB) nach § 34 BauGB. Soweit fur ein Gebiet des gemal § 1 festgelegten Innenbereichs ein
rechtsverbindlicher Bebauungsplan vorliegt oder nach Inkrafttreten dieser Satzung bekannt gemacht
wird, richtet sich die planungsrechtliche Zulassigkeit von Vorhaben nach § 30 BauGB.

§3

Festsetzungen
Es verbleibt bei den textlichen und planlichen Festsetzungen der Erganzungssatzung vom 07.08.2017.

§4

Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Waldkirchen, den
Stadt Waldkirchen

(Siegel)

Heinz Pollak, 1. BUrgermeister
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B. Planteil

Lageplan M 1:1.000
Planstand 25.03.2026
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C. Verfahrensblatt

1. Der Stadtrat der Stadt Waldkirchen hat in der Sitzung vom 17.09.2025 gemaB § 2 Abs. 1
BauGB die 1. Anderung der Erganzungssatzung ,Mitterleinbach-Nordost* beschlossen. Der Aufstel-

lungsbeschluss wurde am 25.03.2026 ortstblich bekannt gemacht.

2. Der Entwurf der 1. Anderung der Ergénzungssatzung ,Mitterleinbach-Nordost* in der Fassung vom
25.03.2026 wurde mit der Begrindung geméaB § 13 BauGB in der Zeit vom 25.03.2026 bis
17.04.2026 offentlich ausgelegt. Ort und Dauer der Auslegung wurden am 25.03.2026 durch Aus-
hang im Rathaus und Veroffentlichung auf der Internetseite der Stadt Waldkirchen ortsublich bekannt
gemacht.

Gleichzeitig wurden die Behorden und Trager offentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Pla-
nung berthrt sein kann, gemal § 13 BauGB um Stellungnahme zum Satzungsentwurf und der Be-
grindung gebeten.

3. Der Stadtrat hat am die wahrend der 6ffentlichen Auslegung und Beteiligung der Be-

horden und Trager offentlicher Belange vorgebrachten Anregungen und Bedenken einzeln mit Be-
schluss behandelt.

Der Satzungsentwurf wurde als 1. Anderung der Ergénzungssatzung ,Mitterleinbach-Nordost* be-
schlossen.

4. Die Satzung wurde am ausgefertigt.

5. Der Satzungsbeschluss wurde am 2025 durch Aushang im Rathaus und Veroffentli-
chung auf der Internetseite der Stadt Waldkirchen ortstblich bekannt gemacht.

Waldkirchen, den
Stadt Waldkirchen

(Siegel)

Heinz Pollak, 1. BUrgermeister
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D.

2.

Begrindung

Anlass und Ziele der Anderung des Bebauungsplans

Nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB kann die Gemeinde durch Satzung einzelne AuBenbe-
reichsflachen in die im Zusammenhang bebauten Ortsteile einbeziehen, wenn die einbezoge-
nen Flachen durch die bauliche Nutzung des angrenzenden Innenbereichs entsprechend ge-
pragt sind.

Beim Ortsteil Mitterleinbach der Stadt Waldkirchen liegt ein im Zusammenhang bebauter Orts-
teil vor. Die Zahl der bestehenden Bauten besitzt ein gewisses Gewicht und ist Ausdruck einer
organischen Siedlungsstruktur. Die vorhandene Bebauung bildet den Rahmen flir das Einfligen
der kiinftigen Baukdrper.

Es ist keine Baulandausweisung in groBerem Stil geplant. Bei der satzungsmaBigen zusatzli-
chen Hereinnahme des Flurstickteiles der Flurnummer 1529/2 der Gemarkung Schiefweg in
den im Zusammenhang bebauten Ortsteil handelt es sich um einen kleinen Bereich, der im
Vergleich zur Gesamtflache des Ortsteils nur eine untergeordnete Bedeutung hat. Die Abrun-
dung ist mit einer geordneten stadtebaulichen Entwicklung vereinbar.

Mit der Erweiterung der Ergédnzungssatzung soll der Eigentimerin die Mdglichkeit eréffnet wer-
den, ein Nebengebaude auf dem Grundstlck zu errichten. Die Zufahrt zum geplanten Grund-
stlick erfolgt auf dem privaten Zuweg auf dem Flurstick 1527/1 der Gemarkung Schiefweg.

Lage des Grundstucks, Geltungsbereich
Das Erweiterungsgebiet liegt am norddstlichen Ortsrand des Ortsteils Mitterleinbach.

Es erstreckt sich Uber eine Teilflache der Flurnummer 1529/2 der Gemarkung Schiefweg, siehe
Planteil B.

Es wird wie folgt begrenzt:

Im Norden: durch die landwirtschaftliche Nutzflache mit Flurnummer 1529
Im Westen: durch die Wohnbebauung (EFH) auf der Flurnummer 1529

Im Suden: durch die Wohnbebauung (EFH) auf der Flurnummer 1529/1
Im Osten: durch die landwirtschaftliche Nutzflache mit Flurnummer 1529

ErschlieBung
VerkehrsmaBige ErschlieBung

Die ErschlieBung des Plangebietes erfolgt Uber den Privatweg mit den Flurnummern 1527 und
1527/1 der Gemarkung Schiefweg.

Wasserversorgung
Die Wasserversorgung wird durch das Versorgungsnetz der Stadt Waldkirchen gesichert.

Abwasserbeseitigung / Niederschlagswasserbeseitigung

Das Planungsgebiet ist an die zentrale Abwasserbeseitigung der Stadt Waldkirchen ange-
schlossen.

Brandschutz/Ldschwasserversorgung

Alle baulichen Anlagen mussen Uber befestigte dffentliche StraBen und Wege erreichbar sein.
Die Flachen fur die Feuerwehr auf den Grundstiicken einschlieBlich ihrer Zufahrten mussen
den Richtlinien Uber Flachen fUr die Feuerwehr und der DIN 14090 entsprechen. Der Brand-
schutz ist durch ausreichende Loschwasserversorgung sicherzustellen. Die Loschwasserver-
sorgung ist mit Uberflurhydranten nach DIN 3222 so auszulegen, dass ein Férderstrom von
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10.

11.

12.
12.1

12.2

12.3

12.4

mindestens 800 I/min Uber 2 Stunden bei einem FlieBdruck nicht unter 2,5 bar vorliegt. Der
nachstgelegene Hydrant soll eine Entfernung von ca. 75 Meter zur Grundstlcksgrenze aufwei-
sen. Der Abstand von den Hydranten untereinander darf nicht gréBer als 150 m sein. Sie mUs-
sen auBerhalb des Trimmerschattens am Fahrbahnrand eingebaut werden.

Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Emissionen, Steinschlag, und eventuelle Verschmutzungen aus der Landwirtschaft sind ent-
schéadigungslos hinzunehmen. Bei Pflanzungen sind zu Nachbargrundstlcken mindestens die
gesetzlichen Grenzabstande einzuhalten. Auf eine Bepflanzung mit Hochstammb&umen sollte
im Grenzbereich zu landwirtschaftlichen Flachen verzichtet werden.

Energieversorgung
Die Versorgung mit elektrischer Energie erfolgt Uber das Netz der Bayernwerk Netz GmbH.

Abfallwirtschaft
Die Mullbeseitigung erfolgt durch den Zweckverband , Abfallwirtschaft Donau-Wald“ (AWG).
Altlasten

Das Planungsgebiet ist nicht im Altlastenkataster eingetragen, hier liegen keine Hinweise auf
Altlasten vor.

Denkmalschutz

Das Bayerische Landesamt flir Denkmalpflege gibt fir den Geltungsbereich und den naheren
Umgriff des Bebauungsplans keine Hinweise auf Boden- bzw. Baudenkmale. BezUglich des
Auffindens eventueller Bodendenkmale wird auf die Meldepflicht an das Bayerische Landes-
amt fur Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehdrde gemali Art. 8 Abs. 1 und 2
Denkmalschutzgesetzt (BayDSchG) hingewiesen.

Umweltschutz
Inhalt und Ziele

Das Planungsgebiet liegt am norddstlichen Ortsrand von Mitteleinbach in unmitteloarem An-
schluss an die bestehende Bebauung..

Die bereits in der Erganzungssatzung ,Mitterleinbach Nordost® und mittlerweile bebaute, ein-
bezogene Parzelle, soll um eine Bauflache fUr die Bebauung mit einem Nebengebaude erwei-
tert werden.

Schutzgut Arten und Lebensraume

Die Flache des Geltungsbereiches grenzt unmittelbar an die bestehende Bebauung an und
wird als private Grinflache genutzt. Es handelt sich um eine als Privatgarten genutzte Flache.
Es bestehen keine schitzenswerten Lebensraume fUr Tierarten.

Schutzgut Boden

Derzeit handelt es sich um eine nicht versiegelte Garten- bzw. Rasenflache. Die Versiegelung
und Bebauung der Flache auf dem Grundstiick werden jedoch durch § 34 BauGB begrenzt.

Schutzgut Wasser

Es wird ein ausreichender Abstand zum Grundwasserspiegel eingehalten, die Baukorper drin-
gen nicht in das Grundwasser oder in sonstige wasserfUhrende Schichten oder Quellen ein.
Auen werden von der Erganzungssatzung nicht bertdhrt. Auf der Parzelle sind MaBnahmen
zum Schutz des Wassers vorzusehen. Eine moglichst flachige Versickerung der Oberflachen-
wasser auf dem GrundstUck ist durch die Festsetzung der offenen Bauweise gesichert. Stell-
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platze und private Verkehrsflachen sind mit wasserdurchldssigen Beldgen auszuflhren
12.5  Schutzgut Luft und Klima

Durch die Bebauung werden weder Frischluftschneisen noch Kaltluftentstehungsgebiete be-
eintréchtigt.

12.6  Schutzgut Landschaftsbild

Die Flache des Geltungsbereiches grenzt unmittelbar an die bestehende Bebauung an. Die
Bebauung bertihrt weder exponierte, weithin sichtbare Héhenrlcken und Hanglagen, noch
werden landschaftspragende Elemente beeintrachtigt. MaBBgebliche Erholungsgebiete sind von
der MaBnahme nicht betroffen.

12.7  Schutzguter Kultur- und Sachguter Bodendenkmalpflege
Das Bayerische Landesamt flir Denkmalpflege gibt fir den Geltungsbereich des Bebauungs-
plans und den n&heren Umgriff keine Hinweise auf Bodendenkmaler.

Bezuglich des Auffindens eventueller Bodendenkmaler wird auf die Meldepflicht an das Bay-
erische Landesamt fur Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehoérde geman Art. 8
Abs.1-2 Denkmalschutzgesetzt (BayDSchG) hingewiesen.

E. Anlagen
Lageplan M 1:1.000, Auszug aus der Katasterkarte, Bayer. Vermessungsverwaltung

Lageplan M 1:5.000, Auszug aus der Katasterkarte, Bayer. Vermessungsverwaltung
Ubersichtsplan M 1:25.000, Bayer. Vermessungsverwaltung

Luftbild, Bayer. Vermessungsverwaltung

Flachennutzungsplan Stadt Waldkirchen, Ausschnitt M 1:5.000,
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Lageplan M 1:1.000
Auszug aus der Katasterkarte, Bayer. Vermessungsverwaltung
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Lageplan M 1:5.000
Auszug aus der Katasterkarte, Bayer. Vermessungsverwaltung

V1.0 Stand: 25.03.2026 SEITE 10 VON 13



STADT WALDKIRCHEN DECKBLATT NR.1 ZUR ERGANZUNGSSATZUNG
,MITTERLEINBACH-NORDOST*

Lageplan o.M.
Ubersichtsplan M 1:25.000, Bayer. Vermessungsverwaltung
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Lageplan o.M.
Luftbild, Bayer. Vermessungsverwaltung
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Flachennutzungsplan
Ausschnitt M 1:5.000, Stadt Waldkirchen

R

V1.0 Stand: 25.03.2026 SEITE 13 VON 13



	A.		Satzung
	1.	Festsetzungen durch Text
	1.1	Art der baulichen Nutzung	
	1.2	Bauweise
	1.3	Grünordnerische Festsetzungen

	2.	Festsetzungen durch Planzeichen
	2.1	Maß der baulichen Nutzung
	2.2	Grünordnung
	2.3	Sonstige Planzeichen

	3.	Hinweise durch Text
	3.1	Amt für Landwirtschaft und Ernährung
	3.2	Brandschutz/Feuerwehrzufahrten: 
	3.3	Bodendenkmäler: 

	4.	Hinweise durch Planzeichen
	4.1	Lageplan


	B.	Planteil
	C.	Verfahrensblatt
	D.	Begründung
	1.	Anlass und Ziele der Änderung des Bebauungsplans
	2.	Lage des Grundstücks, Geltungsbereich
	3.	Erschließung
	4.	Wasserversorgung
	5.	Abwasserbeseitigung / Niederschlagswasserbeseitigung
	6.	Brandschutz/Löschwasserversorgung
	7.	Landwirtschaft und Forstwirtschaft
	8.	Energieversorgung
	9.	Abfallwirtschaft
	10.	Altlasten
	11.	Denkmalschutz
	12.	Umweltschutz
	12.1	Inhalt und Ziele
	12.2	Schutzgut Arten und Lebensräume
	12.3	Schutzgut Boden
	12.4	Schutzgut Wasser
	12.5	Schutzgut Luft und Klima
	12.6	Schutzgut Landschaftsbild
	12.7	Schutzgüter Kultur- und Sachgüter Bodendenkmalpflege


	E.	Anlagen

